
über

~

der Stadt Haslach Kreis ~o1faCb
Z,~ebauUngSplafl vom 25.3.59 ±‘ür das aaugebiet “Schafste~

~Au~grund der ~ Sund 9 des Badischen. Auf‘oaUgesetzes vorn 25.11.194~

(Br~d.GVB1~195O S.29); §~ 2 und 3 der R~jcbsverOrdflUflg über Bauge—

staltung vorn 10,11.1936 (RGB1.I s.933); §~ 2 Abs. 4, 32, 33 Abs. 4

109, 123 Abs. 4, 126, Abs3 15 der ~3~desbaUOrdflUflg — LBO — in. der

Fassung der ß~kanntma~hUflg vorn 263701935 (GVB1,S.187) § 1 der
V~rordnuiig über die Regelung der Bebauung voni i5.F&~ruar 1936

(RGI31.I s,104); §~ 10 fi~ des polizeigesetzes vom 21.11.1955
(Ges.Bl.Badefl~N~tt‘0e~ S.249)ifl Verbindung mit § 1 der

Dritten ~~~0hfÜhrung6Ver0 ng zum ~o1iZeigeSetZ vom 1.4.1956
(Ges.B1oS.86~%‘~~ mit ~ustimmuflg des Gemainderats ~oigende

p0ijzeiverordnung

über BebauuflgSVOr3Ch~~ft~~ erlassen:

§1

Ge1tung5berei~

Die Abgrenzung des Baugebietes ergibt sich aus dem Straßen—

und BaufluCbteflPiafl vorn 25. 3. 1959~ ~estgeSte1lt vorn

LandratSa~ Wolfach am

‚7-



§2

Zweokbestimmung des Baug~ietes

(1) In dem Baugebiet dürfen abgesehen von kleinen 1*ebengebäuden —

(vg1.~6) nur Gebäude erstellt werden, die ausschließlich zum

Wohnen bestimmt sind. Einzelne gewerbliche Betriebe können Zuge

lassen werden, soweit diese sich mit dem Charakter des Wohngebietes

vereinbaren lassen0

(2) Betriebe, die die Nachbarschaft ~urcb Rauch, Ruß, Staub,

Dämpfe; Geruch, Geräusche, Erschütterungen oder ähnliche Ein

wirkungen belästigen können, sind verboten. Tankanlagen für den

öffentlichen Verkehr sind in diesem Baugebiet nicht gestattet.

§3

Zulässi~p Überbauung

Die Überbauung eines ~rundstückeS ( § 22 L3O ) darf nicht mehr

als 35 % der Grundstücksfläche betragen.

§4

Bauweise9 Grenz— und Gebäudea~stand

(1) In dem daugebiet ist die offene Bau~ieise nach Maßgabe des Ge—

staltungsplans vorgeschrieben. Gebäudegruppen (Doppel— und Reihen~

häuser) müssen gleichzeitig ausgeführt und einheitlich gestaltet

werden.

(2) Für die zulässige Geschoßzahl, die Stellung und die First—

richtung der Gebäude sind die Eintra~üngen im G-estaltungsplan

maßgebend.

(3) Der seitliche Grenzabstand der Hauptgebäude von den Nachbar—
grenzen muß mindestens 3,00 m betragen. Der Mindestabstand zwischen

den HauptgebäUdefl darf das Maß von 8,00 m nicht unterschreiten.



§5

(1) Die UrundriS~ der Gebäude sollen ein ianggestr9~kt~ Recbt

eck bildeflo Dabei soll in der Regel die~bei
0j~gescb0S3i~~ Gebäuden uiindeSte~~B 9,00 m und bei ~weigesCb0S

sigefl Gebäuden mindesteflS 11,00 in ~~trageflo

(2) Die Höhe der Gebäude &~rf von Oberkante Fußboden im Erdge

schoß (SoclCelO ante) bis ~ur DacbtraU~ genieSSefl~
bei~Gebäuden höchstens 8,70 in.

bei ~gjgescb0S5i~~ 11 5,80 in

bei ~j~geSObossigen ~‘ init KniestoCk 3,80 in

bei~ ~- (~Tebeng9 wIe) 3,20 in

~~trageflo

(3) Die sichtbare Sockelhöbe (Oberkante~ist
möglichst niedrig zu baltøflo Sie ~~trägt in der Regel 0,70 m~

Für die genaue ~~befllage des Sockels gelten die Angaben in den
~ugebörigefl Scbflittzeic ngefl (~‚OO m über fertiger Straßeflbö~

in Hausmitte gemessen.)

(4) An— und Vorbauten sind nui~ gestattet~ wenn sie in einem auge—
mesSeflC~ GrößeflVer~ltn~5 zum Hauptgeb~~ stehen und sich arohl—
tektOniSch ~i~fügeno

(5) Fensteröf en sind in ibrer Größe und ~ertei1ung in der
Wandflä0~ harmoflis0b zu gestalte~

(6) Die ~~~~neiguflg muß bei ~~~ptgebäUdefl bei
Bauweise (mit Kniestock) ~Ind~ste~ 48° (Steilda0h>~ bei zwei—

und ~reigescb0 igen GebäUden 300 (f1acbgeflei~t~ Dach) betragen.

Bei ~1ebeflgebäUd~ darf die ~~o~ne1gung höchstens

Bei ~5~~udegruppen muß die ~achfleig‘~-“~ stets die gleiche seifl~

Für die ~~0bdeCkung müssen engObierte ~oflZiegel verweflde~ werden~

Bei ~ebengebäUd~ jst die VerwendU~‘~ von DaChPSPPS erlaubt.

(7) Die ~usführUflg eines KniestOckeS j~t bei zwei— und dreige—
50~QSsigefl ~ebäudefl ~~terSagt. Bei ~ingescb0~i~~ Gebäuden mit

Steildach jat ein KnieSt00~ vorgescbri eno Dieser darf jedoch

böohetefle 0,80 in, gemessen zw0 Oberkante ErdgeSCh0ß~0~ und dem
ScbnittPU~t der AußeflBeit€~~ der~mit der UnterSeit

der Sparren, betragen.

-~

- s —



(8) DachgauPen und DachaufbaUten sind nur bei Gebäuden mit Steil—

dach gestattet. Sie sind auf der Dachf]~äCbe so zu verteilefl~ daß

eine harmonische Wirkung entsteht und die Klarheit der Dachform

nicht ~~~jflträObtigt wird. In keinem Fall darf die Gesamtlänge der

DacbgauPefl mehr als ein Drittel der 3ejten1~flge des Gebäudes be

tragen0 Die Höhe der Stirnseiten dar Gaupen soll, im Rohbau zwiscbex

-Dachfläche und Unterkante der Sparrefl gemessen,. nicht mehr als 0,90

betragen. DachgaUPefl~ und DachaufbaUtan sind so anzuordfl~en,daß die

Traufe nicht unterbrochen wird. Unterhalb der Dachgeupen müssen

mindestens 2—3 Ziegeireihen durchlaufen. Die Seitenwangen der Dach—

gaupen und Dachaufbauten sollen in Farbe und ~3austoff der Dach—

deckung angepaßt werden. -

(9) Schornsteine sollen in der Regel in der Firstliflie oder deren
Näb~ aus dem Dach geführt werden.

§6

(1) Die Nebengebäude sollen in. einem angemessenen Größenverbältflis

zum Hauptgebäude stehen und sind mit diesem in einen guten baulich~
zusammenhang zu bringen.

(2) Um größere Baukörper zu. erhalten, sind die im rückwärtigen
Grundstiicksteil freistehend vorgesehenen Nebengebäude zweier be

nachbarter Grundstücke zu einem Baukörper zusammenzUfa~Sefl.

(3) Nebengeb~Ude müssen eingeschossig erstellt werden. Die Trauf_
höhe darf höchstefls 3,50 ut betragen. Dacbneiguflg und Bedacbimgs—

material sollen dem Hauptgebäude entsprechen.

(4) NebengebäUde dürfen nicht vor Errichtung des Hauptgebäudes
erstellt werden.

(5) Mehrere Einzelgaragen dürfen auf einem Grundstück nicht als
EinzelbaukörPer errichtet werden, sondern sind zu einer Garagen—

gruppe zusammenzufa~S en

Im übrigen gelten die l3estimmungefl der Verordnung über Garagen

und Einste1lP]~ätZe .(ReichsgaragenOrdflU~ — ROG — ) vom

17. Februar 1939 (RGBI.I.S.219).

~
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§ 7

~Anstric4~ _~äu~

(1) Die Außenseitefl der Haupt— und Nebengebäude sind spätes~teflS
ein dahr nach Rohbauabnahme entsprechend den ~a~bescheidSbediflgungefl
zu behandeln (verputzen,abSCb1ämm€fl,~ childeln u.dergl.) und in
bellen Farben (Pastelifarben) zu halten0 Auffallend wirkende Farben
dürfen nicht verwend~t werden.

(2) Die Baupolizeibebörde kann Farb— und. Putzproben am Bau verlanger

(3) Bei Haupt— und Nebengebäuden sowie bei GebäudegruPPen sind Putz~
art und Farbton aufeinander abzustimmen.

Einfried~~,

(1) Die ~infriedigUflgefl der~und
Plätzen sind für die ~jn~elnen\StraßeflZüg~ einheitlich zu gestalten
Gestattet sind: Sockel b~s 0,3O..~n-Höhe aus ~atursteifl oder Beton mi
HeckenpflaflzUflgöfl aus bodenständigen Sträuchern, —oder— einfache

Holzzäufle (Lattenzäune) m±t Heck~nhiflterpflaflZUI~, —oder—quadratis ob
Drahtgeflecht ~fl Rahmen ~us Rohrp~i oder Wirikeleisen mit Hecken—
hinterpflanzUZig

Die Gesamtböhe der Einfried,SO]k das Maß von 1,20 na nicht übersohre
(2) in bebauten Straßenzügen ~aulücken)sifld die Einfried.defl.efl
der Nacbbarprufldstüoke anzu~asaefl.

(3) Die Verwendung von Stacheldraht als Einfried.iSt nicht gestattE

§9
Grunde tücks taltu und Vor ärten

(1) die Vorgärten und sonstigen unüberbaUtzulassenden Flächen an
den Straßen sind geordnet anzulegen und zu. unterhalten. Für die Be~
pflanzung der Gärten einschl.Vorgärten sind fremdartige Sträucher

und Bäume zu vermeiden. Für die HeckenbepflanZUng eignen sich
bodenständige Gehölze wie Peldaborn, Hainbuche, Weißdorn u,liguste:

(2) Die im GestaltuflgS~P1afl eingezeichneten Bäume sollen möglichst
gepflanzt werden. Es ist hierbei in der Hauptsache an Obstbäume

gedacht0
(3)Vörplätze müssen planiert und befestigt werden.

§10
- ~sser~

(1) Häusliche Abwässer sind unmittelbar in das Ortskanalnetz ab—
zuleiten.



(2) :D~ für Hausentwässerungsanlagen erforderliche wasserpoli~

zeiliche Genehmigung bleibt unberührt0

§ 1].

~vorla~e

(1) Neben den üblichen Unterlagen für Baueingaben kann die

Baupolizeibehörde die Darstellung der anschließenden “4achbar‘~

häuser und erforderlichenfalls weitere Ergänzungen durch ent~

sprechende Lichtbilder oder Modelle verlangen0

(2) In besonderen Fällen (z~0Hangbebauung) können Übersichts—

zeichnungen und Geländesehnitte verlangt werden, aus dene~. die

Einfügung des geplanten Gebäudes in seine Umgebung ersichtlich

ist0

(3) Die .Baupolizeibehörde kann ferner verlangen, daß die Umriß
linien der ~auten in der Natur duch Stangen, Latten usw0 so

dargestellt werden, daß die Beurteilung der Wirkun~ der zu er~

stellenden Gebäude im Gel~ände möglich ist0

§12

Na ehe icht an

Die Baupolizeibehörde kann auf Antrag in begründeten Fällen

nach Anhörung der Gemeinde ganz oder teilweise Befreiung von

dieser Polizeiverordnung erteilen0 Die Erteilung der ~efreiung

kann an Bedingungen geknüpft werden0

§13

8ch1ußbesti~nen

Die AusfUiu~ung der in § 123 Abs0 2 Buchstabe d, e, g und k

LBO erwähnten Bauarbeit en ist genehmigungspflichtig0

~J.

~iid~ndlunen

Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmung dieser Polizeiverordnun

wird aufgrund der eingangs genannten Bestimmung mit Geld oder

Haft bestraft0



~‚‚

Za~ttre~

Diese Polizeivex‘ordnung tritt a~ Tage ihrer £~ekanntmachung
in Kraft0

0 Wo~:fcch

Landratsam~


